




 

Liebe Fußballfreunde, 

unter dem DFB-Motto „Zurück auf den Platz“ sind 
auch wir nach den deutschlandweiten Lockerungen in 
der Corona-Pandemie am 18.05.2020 wieder in den 
Trainingsbetrieb eingestiegen. Insbesondere für 
unsere Jugendspieler wollten wir so schnell wie 
möglich wieder ein Freizeitangebot sicherstellen. 
Nach Freigabe des Sportgeländes in Meisenheim 
durch die VG Nahe-Glan haben die verantwortlichen 
im Jugendbereich alle geforderten Auflagen (Seite 8) 
umgesetzt und ließen den Ball für unseren Fußballnachwuchs rollen. 

Beschlüsse des SWFV-Präsidiums zum Spielbetrieb 

Nach Abschluss der Verbandsumfrage mit einem deutlichen Ergebnis von 77% 
für den Abbruch der Saison 2019/2020 hat das SWFV-Präsidium in seinen 
Sitzungen am 07.05.2020 und 19.05.2020 das weitere Vorgehen beraten und 
entsprechende Beschlüsse gefasst, die ihr auf den Seiten 13/14 im Einzelnen 
nachlesen könnt. Für die letztendlichen Entscheidungen wird ein schriftlicher 
Abstimmungsprozess („Verbandstag“ - Beschlussfassung ohne Versammlung) 
in die Wege geleitet, um dadurch eine Planungssicherheit für die Vereine zu 
gewährleisten. 

Unterstützung unser Werbepartner 

Auf in der Zeit ohne Fußball auf unseren Sportplätzen wollen wir unsere 
Werbepartner nicht vergessen. Denkt bei Euren Einkäufen, Anschaffungen und 
Investitionen in Haus, Garten und Auto auch an unsere Unterstützer. Vielleicht 
inspirieren Euch ja die Werbeanzeigen hierzu in unserer heutigen SG Aktuell. 

Wir wünschen Euch allen wieder viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns auf 
ein Wiedersehen auf unseren Sportplätzen, sobald der Ball auch bei Spielen 
wieder rollt. Bis dahin bleibt alle gesund. 

Rolf Staab 
Vorsitzender 
 

Jahreshauptversammlung beim 1. FC Meisenheim 
Dies diesjährige Jahreshauptversammlung des 1. FC Meisenheim 1907 e.V. 
findet am Freitag, den 26. Juni 2020 um 19.30 Uhr im Sportheim am 
Sportgelände in Meisenheim statt. Neben der Neuwahl des Vorstandes und 
Ehrungen, wollen wir auch unseren langjährigen Trainer und einige Spieler in 
diesem Rahmen verabschieden. Eine Würdigung auf dem grünen Rasen wird 
dann nochmals folgen, sobald dies möglich ist. 









Trainingsbetrieb Corona-Pandemie 

 

Trainingsbetrieb ab 18.05.2020 in Meisenheim unter Einhaltung  

nachstehender Regelungen im Jugend- und Seniorenbereich möglich 

Gemäß § 1 Absatz 6 der Sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (6. CoBeLVO) vom 

08.05.2020 hat die Verbandsgemeinde Nahe-Glan als Träger der Schulsportanlage in Meisenheim die 

Zustimmung zur Nutzung der Anlage für den Trainingsbetrieb des 1. FC Meisenheim 1907 e.V. erteilt. 

Die Zustimmung erfolgt mit folgenden Maßgaben: 

1. Die Leitlinien des DOSB in der aktuellen Fassung sind verbindlich einzuhalten. 

2. Die Nutzung des vereinseigenen Vereinsheimes sollte unterbleiben, im Übrigen verweisen wir auf  
§ 1 Abs. 7 Nr.4 CoBeLVO und damit verbundenen Hygieneanforderungen. 

3. Die Trainingseinheiten dürfen nur ohne Zuschauer stattfinden. 
4. Während der gesamten Trainingszeit ist das Einhalten eines Abstandes von mehr als 1,5 Meter 

zwischen sämtlichen anwesenden Personen, insbesondere Spielern und Betreuern zu gewährleisten; 
ein Training von Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Körperkontakt erforderlich 
oder möglich ist, ist untersagt. 

5. Genutzte Sport- und Trainingsgeräte sind zu desinfizieren, insoweit bestehen nach der Verord-
nungslage strenge Anforderungen. Die Vorhaltung von Desinfektionsmitteln obliegt dem Verein. 

6. Ein Aufenthalt auf der Schulsportanlage vor oder nach einem Training ist untersagt. 
7. Die Namen der Trainingsteilnehmer und Betreuer sowie sonstige anwesende Personen sind mit 

Angabe der Trainingszeiten zu dokumentieren sowie einen Monat aufzubewahren. Nach Ablauf 
dieser Frist sind die Daten irreversibel zu löschen; eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken 
ist unzulässig! 

8. Die baurechtlichen Nutzungsauflagen sowie die Benutzungsordnung bleiben unberührt und sind zu 

beachten. 
9. Die Zustimmung erfolgt nach Maßgabe der aktuellen Pandemielage und kann zukünftig erweitert, 

eingeschränkt oder auch widerrufen werden. 

Ergänzend zu diesen rechtlichen Vorgaben gelten für den Trainingsbetrieb auf dem Sportgelände in 

Meisenheim auf Grundlage der 10 Leitplanken des DOSB folgenden Regelungen: 

- Umkleidekabinen und Gastronomiebereiche bleiben geschlossen. Die Toilettenanlagen 

(Behinderten-WC) sind zugänglich.  

- Bekleidungswechsel, Körperpflege und Nutzung der Nassbereiche durch Trainingsteilnehmer ist auf 

den Sportgeländen untersagt 

- Bildung von Kleingruppen von max. 5 Trainingsteilnehmern, die im Optimalfall dann stets in der 

gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, um das Einhalten von Distanzregeln zu erleichtern 

und die Ansteckungsgefahr zu minimieren. 

- Um die Distanzregeln darüber hinaus einzuhalten, wird die Anzahl der Trainingsteilnehmer, die zur 

gleichen Zeit auf dem jeweiligen Spielfeld unserer Sportgelände befinden, auf max. 3 Kleingruppen 

je Spielfeldhälfte beschränkt. 

Die Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Der Verein und die Übungsleiter übernehmen 

keine Haftung aus der Nichtbeachtung der rechtlichen Vorgaben durch die einzelnen Trainingsteilnehmer. 

Wir hoffen, dass wir auf Grundlage der vorgenannten Punkte einen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 

und der aktuellen Situation angemessenen Trainingsbetrieb anbieten und sicherstellen können. Hierbei 

kommt es aber auch ganz besonders auf die entsprechenden Verhaltensweisen jedes einzelnen 

Trainingsteilnehmers an. Bleibt alle gesund. 

Meisenheim, den 13. Mai 2020 

gez. Rolf Staab, Vorsitzender 1. FC Meisenheim 1907 e.V. 



Zeit ohne Fußballspiele 

für Pflege- und Reparaturarbeiten genutzt 
Sportplatz Lauschied 

Beim SV Lauschied wird seit April der Rasenplatz von einem neuen Mäh-Roboter ge-

pflegt, der selbständig seine Runden dreht. Somit ist künftig Personal für Mäharbeiten 

nur noch außerhalb der Spielfläche erforderlich. 

Rund ums Sportheim wurden Bäume zurückgeschnitten. Am Hartplatz wurden Pflege-

arbeiten vorgenommen und ein Abflussrohr wieder gangbar gemacht. 

Sportgelände Desloch 

In Desloch wurde nach der Einstellung des Spielbetriebes im März direkt mit den not-

wendigen Pflegearbeiten am Rasenplatz begonnen. In Eigenleistung wurde mit vielen 

Freiwilligen die Rasenfläche vertikutiert, anschließend aerifiziert (gelocht), nachgesät 

und mit Rheinsand verfüllt. Somit kann sich die Rasenfläche übers komplette Frühjahr 

bis in den Sommer erholen. Durch die Eigenleistung bei dieser spontanen Großaktion 

konnten, gegenüber einer Ausführung durch eine Fachfirma, mehrere Tausend Euro 

gespart werden – in einer spielfreien Zeit ohne Einnahmen.  

Die Spielfläche (mehrmals), sowie die angrenzenden Rasenflächen bis zu den Zäunen 

wurden schon gemäht. Um die steile Böschung vor dem Clubheim besser mähen zu 

können, wurde zuerst auf der ganzen Länge in halber Höhe ein Gang zum besseren 

Stehen angelegt; dadurch konnte man leichter von oben und unten arbeiten. Das Gras in 

der Böschung zur Straße soll noch in diesem Monat gemäht werden.   

Am Haupteingang wurde das große Eisentor samt Eingangstür entrostet und neu 

gestrichen. Am Kassenhaus waren Schäden (Risse) an den Außenwänden sowie undichte 

Stellen in der Betondecke, welche derzeit ausgebessert werden. Bei einigen Bänken 

wurden die Sitzflächen teilweise repariert und incl. Metallgestell neu gestrichen. Zudem 

wurde der Platz rund ums Wasserhaus aufgeräumt  und auf Vordermann gebracht. Eine 

Vielzahl dieser Arbeiten erfolgte, ohne dass der Vereinsvorstand dazu aufgerufen hatte.  

Vielen Dank an alle, die hier ihre Hand für ihren TuS Desloch angelegt haben!  

Kunstrasenplatz in Meisenheim 

Hier wurde von der Verbandsgemeinde, als Platz-Eigentümer, schnell reagiert und direkt 

nach dem Sportverbot für Schulen und Vereine das (gesundheitsschädliche) Granulat 

durch die Firma Polytan abgesaugt und durch Quarzsand ersetzt.  

Bleibt alle gesund !! 











Corona-Pandemie –  
Beschlüsse des SWFV-Präsidiums 
 

Das Präsidium des SWFV hat in seiner Sitzung vom 07.05.2020 das Folgende beschlossen: 

1. Entsprechend dem Votum der Vereine wird die Regelung der Spielordnung, dass die 
Meisterschaftssaison 2019/20 zum 30.6. endet, beibehalten. Eine Verlängerung durch das 
Präsidium über diesen Zeitraum hinaus findet nicht statt.  

2. Damit bleiben die geltenden Regelungen zum Vereinswechsel, insbesondere zu den 
Wechselfristen unverändert gültig.  

3. Auf Grund der staatlichen Verfügungen wird daher die Saison 2019/20 zum 30.6.2020 
sportlich unvollständig beendet sein.  

4. Mit dem jetzt gefundenen Ergebnis kann eine vergleichbare Lösung mit dem 
Regionalverband Südwest und seinen Mitgliedsverbänden erreicht werden. 
Entsprechende Abstimmungen sind bereits eingeleitet.  

5. Das Präsidium bittet die spieltechnischen Ausschüsse (Männer/Frauen/Jugend) unter 
Bewertung aller Spielklassen zeitnah einen Vorschlag für die Spielwertungen 2019/20 und 
für die Regelungen zur Spielzeit 2020/21 zu erstellen. Nach Vorlage wird das Präsidium 
eine Entscheidung beraten. Um über die Folgen aus der sportlich unvollständigen 
Beendigung der Saison 2019/20 zu entscheiden, wird das Präsidium einen 
außerordentlichen Verbandstag im Juni 2020 einberufen.  

6. Der bereits veröffentlichte Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 mit Start im 
August 2020 bleibt gültig. Dies gilt vorbehaltlich anderslautender staatlicher Verfügungen 
in Bezug auf den Spielbetrieb für Mannschaftssportarten (z. B. Verbot von Fußballspielen). 
Der bereits veröffentlichte Rahmenterminplan für die Saison 2020/2021 muss ggf. 
ergänzt/angepasst werden.  

7. Der Finaltag der Amateure findet nicht am 23.05.20 statt. Mit den drei im Pokalwett-
bewerb verbliebenen Vereinen wird das weitere Vorgehen gemeinsam besprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corona-Pandemie –  
Beschlüsse des SWFV-Präsidiums 
 
Das Präsidium des SWFV hat in seiner Sitzung vom 19.05.2020 das Folgende beschlossen: 

1. Das Präsidium hat die zahlreichen Meinungsäußerungen der Vereine, die Lösungsansätze 
in den anderen Landesverbänden und die Empfehlungen des Verbandsspiel-, 
Verbandsjugend-, Verbandsfrauen- und -mädchenausschusses ausgewertet und ausführ-
lich beraten. Das Präsidium ist zu der Auffassung gelangt, dass nur ein Abschluss der Saison 
19/20 mit Aufsteigern zum Stichtag des zuletzt ausgetragenen Spieltages den sportlich 
erbrachten Leistungen angemessen Rechnung trägt. Daher soll die Spiel- und Jugend-
ordnung mit folgenden Maßgaben geändert werden: 

a. Der Erstplatzierte ist Sieger in seiner Staffel und damit grundsätzlich nach Maßgabe 
der jeweils geltenden Ordnung aufstiegsberechtigt. 

b. Soweit der Zweitplatzierte einen Anspruch auf Relegation hat, ist dieser nach 
Maßgabe der jeweils geltenden Ordnung grundsätzlich aufstiegsberechtigt. 

c. Die Ermittlung der Platzierung erfolgt durch einen Quotienten (Punkte geteilt durch 
Anzahl der Spiele, gewertet wird kaufmännisch mit drei Nachkommastellen). Ist nach 
dieser Regelung der Quotient auf die dritte Nachkommastelle identisch, steigen alle 
Mannschaften mit dem gleichen Quotienten auf. 

d. Aufstiegsrechte in übergeordnete Spielklassen anderer Verbände richten sich nach 
deren Regelungen. 

e. Es gibt keine Absteiger. Verzichtet ein Verein auf seine Klassenzugehörigkeit aus der 
Saison 2019/20 wird dieser für die Spielzeit 20/21 in die nächstniedrigere Spielklasse 
eingeteilt. Davon ausgenommen sind Mannschaften, die während der Saison 
2019/2020 von ihren Vereinen vom Spielbetrieb zurückgezogen wurden. Für diese 
Mannschaften gilt in der Saison 2020/2021 der § 25 SpO bzw. § 10 Ziffer 5 JO. 

2. Würde dieser Vorschlag keine Zustimmung finden, hätte dies zur Folge, dass das Spieljahr 
2019/20 mit Saisonende 30.6.2020 nach der geltenden Spiel- und Jugendordnung ohne 
Wertung (keine Meister, keine Auf- und Absteiger) bleibt, da dieses sportlich unvollständig 
endet. 

3. Wie bereits angekündigt, wird das Präsidium einen entsprechenden schriftlichen 
Abstimmungsprozess („Verbandstag“ - Beschlussfassung ohne Versammlung) in die Wege 
leiten um dadurch eine beschleunigte Entscheidung und Planungssicherheit für die 
Vereine zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird auch die Neuterminierung des 
für den 04.07.2020 geplanten, ordentlichen Verbandstages auf den 03.07.2021 
vorgeschlagen. Nach der aktuellen Verfügungslage (7. Verfügung des Landes Rheinland-
Pfalz) sind bis Mittwoch 24.6.20 in geschlossenen Räumen nur Veranstaltungen mit max. 
75 Personen zugelassen. Somit können die Kreis-, Kreisjugend- und Kreisschiedsrichter-
tage nicht rechtzeitig vor dem geplanten Verbandstag am 4.7.2020 stattfinden. Ab dem 
24.6.20 sind dann 150 Personen in geschlossenen Räumen erlaubt. Diese Personenzahl 
reicht nicht aus um den für den 4.7.20 geplanten Verbandstag durchzuführen. Angesichts 
der umfassenden Tagesordnung eines ordentlichen Verbandstages ist eine Präsenz-
veranstaltung aus Sicht des Präsidiums geboten. Auch Gründen des Gesundheitsschutzes 
für die Teilnehmer wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Da der ordentliche Verbands-
tag in der Regel im Juli stattfindet, um einen Wechsel der handelnden Personen während 
einer Saison zu vermeiden, wird eine Neuterminierung auf den 03.07.2021 vorgeschlagen. 
Die Amtszeit für die nächste Legislaturperiode soll deshalb von vier auf drei Jahre verkürzt 
werden, sodass der übernächste ordentliche Verbandstag turnusmäßig wie vorgesehen im 
Jahr 2024 stattfinden kann. 

4. Der Meldeschluss für die Saison 2020/21 wird für den Herren-, Frauen- und  Jugendspiel-
betrieb auf den 30.6.2020 festgelegt. 



























1. FC Speyer 09 20 14 3 3 56 : 15 41 45

2. SV Alemannia Waldalgesheim 19 14 3 2 56 : 23 33 45

3. SV Morlautern 20 13 4 3 52 : 21 31 43

4. SG Meisenheim/Desloch-Jeck. 19 11 6 2 62 : 23 39 39

5. TuS Marienborn 20 12 3 5 42 : 35 7 39

6. TuS Rüssingen 17 9 4 4 35 : 21 14 31

7. TB Jahn Zeiskam 19 8 6 5 27 : 20 7 30

8. FC Basara Mainz 20 8 4 8 23 : 23 0 28

9. SC 07 Idar-Oberstein 19 8 1 10 35 : 24 11 25

10. SV Rülzheim 19 7 3 9 36 : 36 0 24

11. FK 03 Pirmasens II 19 7 2 10 38 : 44 -6 23

12. TSV Gau-Odernheim 20 4 4 12 28 : 54 -26 16

13. SG Eintr. Bad Kreuznach 19 5 1 13 26 : 54 -28 16

14. SV Steinwenden 20 4 2 14 29 : 47 -18 14

15. SG Rieschweiler 20 4 2 14 24 : 85 -61 14

16. ASV Fußgönheim 20 2 2 16 19 : 63 -44 8

1.

1. VfL Simmertal 19 17 1 1 84 : 20 64 52

2. SG Pfaffen-Schwabenheim/Bos. 19 13 2 4 75 : 36 39 41

3. SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöll. 20 13 2 5 50 : 26 24 41

4. TuS Waldböckelheim 19 12 3 4 60 : 36 24 39

5. SG Monzingen/ Meddersheim 19 11 2 6 58 : 38 20 35

6. VfL Rüdesheim 19 9 6 4 50 : 30 20 33

7. SG Disibodenberg 19 9 2 8 43 : 34 9 29

8. SG Meisenh/Desl-Jeck/Lausch 20 8 5 7 38 : 37 1 29

9. TSV Hargesheim 19 7 6 6 54 : 34 20 27

10. FSV Rehborn 20 8 1 11 58 : 61 -3 25

11. TuS 06 Roxheim 18 7 3 8 33 : 40 -7 24

12. VfL Sponheim 20 5 4 11 31 : 59 -28 19

13. SG Gräfenbachtal 20 5 3 12 26 : 50 -24 18

14. SG Gutenb./Waldlaubersheim 19 5 1 13 27 : 67 -40 16

15. SG Alsenztal II 19 3 1 15 22 : 80 -58 10

16. SG Nordpfalz 19 1 0 18 14 : 75 -61 3

Tabelle Verbandsliga-Südwest

Tabelle A-Klasse



1. VfR 07 Kirn II 17 13 3 1 80 : 10 70 42

2. SG Monzingen/Meddersheim II 14 12 1 1 40 : 17 23 37

3. SG Schmittweiler-Callbach/Reiff. 16 9 1 6 38 : 33 5 28

4. SG Gräfenbachtal II 18 9 1 8 34 : 41 -7 28

5. SG Pfaffen-Schwabenheim/Bos. 15 8 3 4 46 : 39 7 27

6. FSV Bretzenheim 17 8 2 7 56 : 38 18 26

7. VfL Simmertal II 16 7 5 4 39 : 31 8 26

8. TSV Hargesheim II 16 7 4 5 55 : 29 26 25

9. SG Meisenh/Desl-Jeck/Lausch 16 7 2 7 35 : 33 2 23

10. Tus 1912 Winzenheim 16 6 0 10 26 : 51 -25 18

11. TuS Waldböckelheim II 16 4 3 9 23 : 39 -16 15

12. VfL Rüdesheim II 16 5 0 11 26 : 47 -21 15

13. SG Gutenb./ Waldlaubersheim II 16 3 1 12 22 : 55 -33 10

14. VfL Sponheim II 17 2 0 15 15 : 72 -57 6

Vatanspor Kirn hat Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet !

Tabelle B-Klasse

Verbandsliga
Walter L. 15
Tiedtke A.           10 
Schneider P.     6
Franzmann F.      5 
Yerima M. 5
Gedratis M. 4
Schmell B. 3
Lörsch M. 3
Arend L. 3
Baderschneider L. 1
Sponheimer M.     1
Kranz D. 1
Redschlag L. 1
El-Saleh I. 1

Eigentor 3

Torschützenliste
A-Klasse

Lalla N. 12
Sutor Y. 9
Sutor S. 3
Naujoks Y. 3
Lörsch M. 3
Mohr S. 2
Moorhead F. 2
Fleck T. 1
Schneider M.1
Lenz O.        1

Eigentor 1

B-Klasse
Maurer S. 17
Murschel W. 4
Daut K. 4
Bauhaus P. 3
König H. 3
Paulus T.-L. 2
Charalambous F. 1
Skaletz K. 1
Bindig N. 1
Kaul L. 1
Baumgartner A. 1
Bernd S. 1











   
 
 

 

„Projekt Verbandsliga - Aktion der Kleinen Spende“ 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

 
Familienname:   _____________________ Vorname _________________________ 
 
Wohnort:  _________________________ Straße ___________________________ 
 
 
Hiermit ermächtige ich die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach (vertreten durch den  
1. FC Meisenheim e.V. – Gläubiger-ID: DE27 ZZZ0 0000 8916 89) von meinem unten 
genannten Konto monatlich am 1. des Monats 
 

  EUR     10,00 
 

  EUR     15,00  
 

  EUR     20,00 
 

  EUR     25,00 
 

  EUR _________ 
 
als Spende einzuziehen. Das Lastschriftmandat gilt bis zum 30.06.2021. Es verlängert 
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich 
widerrufen wird.  
 
Ab einem Spendenbeitrag von 15 EUR monatlich erhalten die Spender eine Saison-
Dauerkarte für den freien Eintritt zu den Liga-Heimspielen der 1. Mannschaft.  
Ab einem Spendenbeitrag von 20 EUR monatlich erhalten die Spender eine Saison-
Dauerkarte für den freien Eintritt zu den Liga-Heimspielen von allen 3 Senioren-
Mannschaften. 
________________________________________________________________________ 
 
Bankverbindung: 
 
____________________________ _____________________________  
(Name der Bank)  (IBAN) 

 
  
 
____________________________ _____________________________  
(Ort, Datum)  (Unterschrift) 

                               
Bankverbindung des Vereins: 
Volksbank Kaiserslautern eG, IBAN DE17 5409 0000 0002 4575 04 
 

SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach • c/o 1. FC Meisenheim 07 • Schwalbenweg 2 • 55590 Meisenheim 
  
 
 
















